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Bürgermeister Reinthaler eröffnet die 1. Gemeinderatssitzung im Jahr 2016 und stellt die Be-
schlussfähigkeit fest und sodann wird zur Tagesordnung übergegangen. 
 
 
 

1. Finanzierungsplan Schulausstattung 
Der Vorsitzende berichtet, dass die Direktion Inneres und Kommunales mit Schreiben vom 
9.2.2016 den Finanzierungsplan für Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung der Schulausstattung 
in der Volksschule Ort übermittelt hat und dieser soll vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen 
werden. Es handelt sich hier um die in der GV-Sitzung im November 2015 beschlossene von 
Land OÖ geförderte EDV-Ausstattung für Schulen, wobei die Kosten zwischen Land OÖ 2/3 
(Bildungsabteilung und Gemeindeabteilung BZ) und der Gemeinde zu 1/3 getragen werden. 

 
Beratung: 
Nach kurzer Beratung erfolgt die Abstimmung.  
 
Beschluss: 
Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann mittels Handzeichen der Finanzierungsplan Schul-
ausstattung einstimmig zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

2. Bericht PA 23.11.2015 
Der Vorsitzende übergibt das Wort an Herrn Daniel BÜCHL, Prüfungsausschuss-Obmann-
Stellvertreter, in Vertretung der Prüfungsausschussobfrau BACHMAYR und bittet um Berichter-
stattung. 
Der Bericht des Prüfungsausschusses wird vollinhaltlich verlesen und gleichzeitig mittels Power 
Point dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht. 
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Beratung: 
GR Doblmayr spricht die Mietkosten für Pachtflächen an und gibt zu verstehen, dass mit den 
anfallenden Mietkosten auch eine geeignete Unterstellmöglichkeit im Bereich des Bauhofes ge-
schaffen werden könnte. Bürgermeister Reinthaler berichtet, dass zu Beginn der ersten Amtszeit 
bereits eine Kostenschätzung von der Fa. Greil, für die Errichtung eines Carport eingeholt wurde. 
GR Brandstötter fügt ergänzend hinzu, dass die Finanzierung dieses Vorhabens ein Problem dar-
stellt. Durch einen Neubau des Feuerwehrzeughauses wurde der Bau der Unterstellmöglichkeit 
auch hinfällig, wirft GR Deschberger ein.  
GR Büchl erkundigt sich, ob bereits Abonnements gekündigt wurden. Der Vorsitzende berichtet, 
dass die Abos vom Forum Verlag und Wiener Zeitung gekündigt wurden. Die Kündigungsfristen 
für einzelne Abonnements sind teilweise bis zu 1 Jahr. 
 
Beschluss: 
Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann mittels Handzeichen der Bericht über die PA-Sitzung 
vom 23.11.2015 mit 18 Ja-Stimmen und einer Stimmenthaltung (GR Standhartinger) zur Kennt-
nis genommen.  
 
 
 
 

3. Bericht PA 10.03.2016 
Der Vorsitzende übergibt abermals das Wort an Herrn Daniel BÜCHL, der den Bericht über die 
am 10. März 2016 abgehaltene PA-Sitzung dem Gemeinderat zur Kenntnis bringt.  
Die Präsentation erfolgt mittels Beamer.  
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Beratung: 
GR Doblmayr hinterfragt, ob der Urlaubsantrag mittlerweile gestellt wurde. Der Vorsitzende gibt 
zu verstehen, dass dies in der Zwischenzeit erledigt wurde. 
GR Bögl erkundigt sich, wieso heuer Rücklagen gebildet wurden. Herr Mittmannsgruber erläu-
tert, dass in den letzten Jahren ein Überschuss im AOH bestanden hat. Dieser Überschuss hätte 
richtigerweise auf eine Rücklage (Verwahrgelder) gebucht oder für eine Sondertilgung verwen-
det werden sollen. Diese Rücklagen sind Zweckgebunden und dürfen nur für Sanierungen bzw. 
Neubauten im Kanal- u. Wasserbereich verwendet werden. GR Brandstötter begrüßt diese Maß-
nahme, da in der letzten Periode der Prüfungsausschuss wiederholt die Rücklagenbildung gefor-
dert hat. 
 
 
Beschluss: 
Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann mittels Handzeichen der Bericht über die PA-Sitzung 
vom 10.03.2016 mit 18 Ja-Stimmen und einer Stimmenthaltung (GR Standhartinger) zur Kennt-
nis genommen. 
 
 
 
 

4. Rechnungsabschluss 2015 
Der Vorsitzende berichtet, dass der ordentliche Haushalt mit Einnahmen und Ausgaben von rund 
2.938.664 Euro ausgeglichen werden konnte. Der IST-Abgang im OH beträgt € 151.315,25. An 
den A.O. Haushalt konnten neben den zweckgewidmeten Interessenbeiträgen rund € 139.600,- 
zugeführt werden. Der A.O. Haushalt wurde mit Einnahmen von rund 1.020.000 Euro und Aus-
gaben von rund 1.220.200 Euro mit einem Abgang von rund € 200.212,89 abgeschlossen. 
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OH: 

 
AOH: 

 
Beratung: 
Herr Mittmannsgruber erläutert den Rechnungsabschluss 2015 und verweist im AOH auf den 
Überschuss in der Höhe von € 4.996,- im Bereich der Volksschule. Welcher für den Ankauf von 
Schulausstattung bereitgestellt wurde. 
 
Beschluss: 
Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann mittels Handzeichen der Rechnungsabschluss 2015 
vom Gemeinderat mit 18 Ja-Stimmen und einer Stimmenthaltung (GR Standhartinger) zur 
Kenntnis genommen. 
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5. Semesterticket 
Der Vorsitzende berichtet, dass Studenten, welche in Ort im Innkreis ihren Hauptwohnsitz haben 
und aufgrund eines Studiums an einer Universität oder Hochschule in Österreich ein Semesterti-
cket eines öffentlichen Verkehrsmittels haben gefördert werden. Gefördert wird zwischen 50 
Euro (Neuhofen im Innkreis) und 100 Euro (Reichersberg). 
In der GV-Sitzung vom 15.3.2016 kamen die Mitglieder des GV und die bei der Beratung anwe-
senden Fraktionsobmänner der SPÖ und Die Grünen überein, in das Semesterticket in der Ge-
meinde Ort mit 75,- pro Semester für Studenten bis zum 27.Lebensjahr mit Beginn Wintersemes-
ter 2016 einzuführen. 
 
Das Formular zum Ansuchen für das Semesterticket wird dem Gemeinderat mittels Beamer zur 
Kenntnis gebracht. 
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Beratung:  
Herr Mittmannsgruber gibt zu verstehen, dass diese Fördermaßnahme nicht unter den € 18,- Er-
lass fällt und die Gemeinde für jeden Hauptwohnsitz Ertragsanteile erhält. Nach kurzer Beratung 
wird das Semesterticket für alle Studenten bis zum 27. Lebensjahr eingeführt. 
 
Beschluss: 
Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann per Handzeichen das Semesterticket in der Gemeinde 
Ort, mit Beginn des Wintersemesters 2016/17 und einer Förderung von € 75,- pro Semester ein-
stimmig beschlossen 
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6. Gefahrenzonenplan Antiesen 
Der Vorsitzende informiert den Gemeinderat, dass der Gefahrenzonenplan Antiesen nach dem 
erfolgten Auflageverfahren nun vom Gemeinderat zur Kenntnis zu nehmen ist und dieser Plan 
soll auch beim anstehenden Hochwasserprojekt berücksichtigt werden. 
Dieses Gesamtprojekt wurde vom Büro DI Wölfle für sämtliche Anrainergemeinden an der An-
tiesen nach dem Hochwasser 2002 ausgearbeitet. In diesem Plan ist der gesamte Flussverlauf der 
Antiesen von der Quelle bis zur Mündung ersichtlich und es finden die verschiedenen HQ Berei-
che für die bestehende und zukünftige Raumplanung Berücksichtigung. 
Bei Neubauten bzw. Umwidmungen im Bereich der Gefahrenzone muss dieser beachtet werden. 
Das Hochwasserprojekt Ort/Osternach ist noch nicht eingearbeitet, im Zuge der Umsetzung in 
unserer Gemeinde werden die dann aktuellen Daten eingepflegt und aktualisiert. Das ist auch in 
anderen Gemeinden so der Fall. 
Im Auflageverfahren wurden keinerlei Einwände erhoben. 

 
Beratung: 
Nach kurzer Beratung wir sodann zur Abstimmung übergegangen. 
 
Beschluss: 
Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann der Gefahrenzonenplan Antiesen per Handzeichen 
einstimmig zur Kenntnis genommen. 
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7. Lustbarkeitsabgabe „Neu“ 
Der Vorsitzende referiert, dass das Lustbarkeitsabgabengesetz 2015 überarbeitet und im Juli 
2015 beschlossen wurde und es soll nach 6-monatiger Übergangsfrist mit 1.3.2016 bzw. entspre-
chend den abgehaltenen GMR-Sitzungen später in Kraft treten.  
Ziel war, dass die gemeinnützigen Vereine aus der Lustbarkeitsabgabe ausgenommen werden 
sollten. Auch der GV kam in der erweiterten Beratung mit Vertretern aller Fraktionen am 
15.3.2016 überein, dass diesem Ansinnen des Gesetzgebers entsprochen werden soll und hebt 
von Vereinen keine Lustbarkeitsabgabe mehr ein. 
Aufgrund des Woodstock der Blasmusik befindet sich die Gemeinde Ort mit einigen anderen 
Gemeinden OÖ in einer speziellen Situation, wobei es sich hier um einen gewerblichen Veran-
stalter handelt. 
Diesbezüglich wurde der Entwurf für die neue Lustbarkeitsabgabeverordnung mit der Möglich-
keit von Privatvereinbarungen (wie eben einem gewerblichen Veranstalter) in die zu beschlie-
ßende Verordnung unserer Gemeinde aufgenommen und an den Gemeindebund zur Überprüfung 
übermittelt bzw. bereits wieder mit geringfügigen Abänderungen, die allen Fraktionen letzte Wo-
che übermittelt wurden, retourniert.  
Die Verordnung wird dem GMR mittels Beamer zur Kenntnis gebracht. 
 
Die in dieser nun zu beschließenden Verordnung aufgenommen Prozentsätze bzw. Beträge wur-
den im Gemeindevorstand gemeinsam mit beiden Fraktionsobmänner von SPÖ und Die Grünen 
beraten und als Empfehlung für den Gemeinderat festgelegt. 
 
Die noch heuer und nächstes Jahr bestehende Vereinbarung mit Grausteinevents betreffend 
Woodstock ist nur indirekt betroffen. Über Ersuchen von Simon Ertl als Veranstalter möchte 
dieser eine neue Festlegung der Abgabe, um Planungen über eine längere Bindung am Standort 
Ort treffen zu können. Hiermit wird sich der GV in der nächsten Sitzung befassen. 
 
Bei Beschlussfassung durch den Gemeinderat am 31.3.2016 tritt die Verordnung ab Mitte April 
2016 in Kraft. 
 
 

G e m .  §  4 3  O Ö  G e m O  1 9 9 0 ,  L G B l  9 1 / 1 9 9 0  w i r d  v o m  G e m e i n d e r a t  n a c h s t e h e n d e  

V e r o r d n u n g  b e s c h l o s s e n :  

 

Lustbarkeitsabgabeverordnung  
 

 

Präambel 
Aufgrund der bundesgesetzlichen Ermächtigung gemäß § 7 Abs. 5 F-VG 1948, in Ver-

bindung mit § 15 Abs. 3 Z. 1 FAG 2008, sowie mit dem Oö. Lustbarkeitsabgabegesetz 

2015 wird verordnet: 

 

§ 1 

Gegenstand der Abgabe 
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Lustbarkeiten sind alle im Gemeindegebiet durchgeführten öffentlichen Veranstaltun-

gen und Vergnügungen, welche geeignet sind, die Besucherinnen/Besucher, Benutze-

rinnen/Benutzer oder Teilnehmerinnen/Teilnehmer zu unterhalten oder sonst wie zu 

erfreuen.  

 

Öffentlich sind Lustbarkeiten, die für alle Personen oder allen Personen eines bestimm-

ten Personenkreises frei oder unter denselben Bedingungen zugänglich sind. 

 

Die Abgabepflicht wird eingeschränkt auf  

1. Veranstaltungen und Vergnügungen, deren Besuch, Teilnahme bzw. Benutzung 

an die Entrichtung eines Eintrittsgeldes gebunden ist. 

2. Spielapparate an Orten, die für alle Personen frei oder unter den gleichen Bedin-

gungen zugänglich sind. 

3. Wettterminals im Sinne des § 2 Z. 8 des Oö. Wettgesetzes. 

 

Spielapparate im Sinne dieser Verordnung sind technische Einrichtungen, die zur 

Durchführung von Spielen bestimmt sind, einschließlich von Vorrichtungen für die 

Durchführung von Warenausspielungen im Sinne des § 4 Abs. 3 des Glücksspielgeset-

zes, BGBl.Nr. 620/1989 in der geltenden Fassung.  

Nicht als Spielapparate im Sinn dieses Landesgesetzes gelten Unterhaltungsgeräte, 

das sind Kegel- und Bowlingbahnen, Fußballtische, Basketball-, Air-Hockey- und Shuff-

le-Ball-Automaten, Billardtische, Darts-, Kinderreit- und Musikautomaten sowie Schieß-

anlagen, die ausschließlich sportlichen Zwecken dienen.  

 

Wettterminals sind technische Einrichtungen, die der elektronischen Eingabe und An-

zeige von Wettdaten oder der Übermittlung von Wettdaten über eine Datenleitung die-

nen. 

 

§ 2 

Ausnahmen 
 

(1) Ausgenommen von der Abgabepflicht sind 
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 Veranstaltungen von Theatern, die aus Mitteln des Bundes, eines Landes o-

der einer Gemeinde regelmäßige Zuschüsse erhalten, 

 Ausspielungen gemäß § 2 Glücksspielgesetz durch Konzessionäre und Bewil-

ligungsinhaber nach den §§ 5, 14, 21 und 22 Glücksspielgesetz, 

 Veranstaltungen ausschließlich zum Erwerb, der Erweiterung oder der Vertie-

fung von Bildung, Wissen oder Können (zB Seminarvorträge, Volksbildung, 

Schulveranstaltungen), 

 sportliche Vorführungen und Wettbewerbe im Sinne der Bestimmungen des § 

1 OÖ Sportartenverordnung 2014,  

 Veranstaltungen gemeinnütziger, von Gebietskörperschaften subventionierter 

Kulturvereine, 

 Veranstaltungen, die ausschließlich kirchlichen Zwecken dienen,  

 Veranstaltungen, deren Ertrag ausschließlich dem Feuerwehr- oder Ret-

tungswesen zugute kommt, 

 Tanzbelustigungen, Kostümfeste, Faschingsbälle, 

 geschlossene Tanzunterrichtskurse der behördlich bewilligten Tanzschulen, 

 Foto- und Filmvorführungen, Theateraufführungen, Folkloredarbietungen, Ka-

barett, Vorträge, Kleinkunstaufführungen und Vorlesungen. 

 

(2) Auf Antrag des Unternehmers sind Veranstaltungen und Vergnügungen von der 

Lustbarkeitsabgabe zu befreien, deren Gewinn ausschließlich und unmittelbar für 

bereits im Rahmen der Anmeldung abschließend anzugebende gemeinnützige, 

mildtätige oder kirchliche Zwecke verwendet wird.  

 

§ 3 

Abgabenschuldner 
 

(1) Abgabenpflichtig ist der Unternehmer der Veranstaltung/Vergnügung. 

 

(2) Unternehmer ist  

 
− auf dessen Rechnung oder in dessen Namen die Veranstaltung/Vergnügung 

durchgeführt wird, 
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− derjenige, der sich öffentlich als Veranstalter ankündigt oder den Behörden 

gegenüber als solcher auftritt. 

 

§ 4 

Bemessungsgrundlage 
 

(1) Sofern für die Zulassung zur Veranstaltung/Vergnügung ein Eintrittsgeld, in wel-

cher Form immer, erhoben wird, wird die Lustbarkeitsabgabe vom Eintrittsgeld er-

hoben. Das Eintrittsgeld ist die Summe der für den Besuch der Veranstal-

tung/Teilnahme an der Vergnügung vereinnahmten Entgelte und somit die für den 

Besuch/für die Teilnahme bedingte finanzielle Gegenleistung. 

 

(2) Zum Eintrittsgeld  zählen: 

 
− das tatsächliche im Sinne einer Kartenabgabe von der Teilnehmerin/dem 

Teilnehmer entrichtete Entgelt für den Preis der Eintrittskarten z.B. Karten-

preis 

− andere der Höhe nach von vornherein festgelegten Entgelte wie z.B. die ohne 

Ausgabe von Eintrittskarten festgelegten Eintrittsgelder , 

− Bonusgelder, die geleistet werden, um im Rahmen der Veranstal-

tung/Vergnügung besondere Begünstigungen wie z.B. Tischreservierungen zu 

erhalten, wenn diese anstelle eines Eintrittsgeldes gefordert werden, 

− jene Entgelte, welche aufgrund von entgeltlich abgegebenen Eintrittskarten 

(Vorteilscards und ähnlicher Karten), die den Zutritt zu zwei oder mehreren 

Veranstaltungen/Teilnahme an Vergnügungen ermöglichen, vereinnahmt wer-

den,  

− Bonuskarten, Festabzeichen oder sonstige Kennzeichnungen und Eintritts-

ausweise, welche als Voraussetzungen für den Besuch der Veranstal-

tung/Teilnahme an der Vergnügung entgeltlich abgegeben werden und anstel-

le eines Eintrittsgeldes gefordert werden. 

 

 

(3) Die Lustbarkeitsabgabe, die Umsatzsteuer sowie allfällige Versandkosten der Ein-

trittskarten gehören nicht zur Bemessungsgrundlage; unentgeltlich ausgegebene 
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Karten, wie Gästekarten oder Freikarten, sind abgabefrei, wenn sie als solche im 

Vorhinein kenntlich gemacht werden. 

 
§ 5 

Abgabesatz 
 

(1) Sofern in dieser Verordnung nichts anderes geregelt ist, beträgt die Lustbarkeits-

abgabe bei der Zulassung zur Veranstaltung/Vergnügung aufgrund von Eintritts-

geldern grundsätzlich 5 % des Eintrittsgeldes. 

 

(2) Sondervereinbarungen  in Zusammenhang mit wiederkehrenden Großveranstal-

tungen gem. §1 Abs. 1 mit einer zu erwartenden Besucheranzahl von mehr als  

1000 Besucher zwischen dem Abgabenpflichtigen und der Gemeinde Ort im Inn-

kreis zur Festlegung der Lustbarkeitsabgabe sind zulässig. Diese Vereinbarung 

bedarf der Zustimmung des Gemeinderates. 

 
 

 
(3) Für den Betrieb von Spielapparaten beträgt die Abgabe € 50,- je Apparat  für je-

den angefangenen Kalendermonat der Aufstellung; in Betriebsstätten (unabhän-

gig vom Veranstalter) mit mehr als acht solchen Apparaten € 50,- je Apparat für 

jeden angefangenen Kalendermonat. 

  
 
1) max. 25 %; bei Filmvorführungen max. 10 % 
2) beispielhafte Aufzählung: Ergänzung oder Streichung von Veranstaltungen ist möglich 
3) max. € 50,00 
4) max. € 75,00
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(4) Für den Betrieb von Wettterminals beträgt die Abgabe € 250,- je Apparat für jeden 

angefangenen Kalendermonat der Aufstellung. 

 

§ 6 

Anmeldung 
 

Der abgabepflichtige Unternehmer muss die im Gemeindegebiet entgeltlich durchge-

führte Veranstaltung/Vergnügung spätestens drei Werktage vor Beginn bei der Abga-

benbehörde anmelden.  

Die Anmeldung muss den genauen Ort und die Zeit (Zeitdauer) sowie die Art der Ver-

anstaltung/Vergnügung bezeichnen; die Abgabenbehörde hat auf Antrag über die An-

meldung eine Bescheinigung auszustellen.  

Der Unternehmer des Betriebs von Spielapparate und von Wettterminals hat die Inbe-

triebnahme drei Werktage vorher der Abgabenbehörde anzumelden; über die Anmel-

dung ist ebenfalls auf Antrag eine Bescheinigung auszustellen. 

Sofern der Unternehmer zusätzliche Spielapparate oder Wettterminals in Betrieb nimmt 

oder eben solche von der Aufstellung ausnimmt, hat er dies ebenfalls drei Werktage 

vorher der Abgabenbehörde mitzuteilen. 

 
§ 7 

Sicherheitsleistung 
 

Um einer Gefährdung oder wesentlicher Erschwerung der Einbringung der Abgabe vor-

zubeugen, kann die Abgabenbehörde in begründeten Fällen die Leistung einer Sicher-

heit in der voraussichtlichen Höhe der Abgabenschuld bescheidmäßig vorschreiben; die 

Abgabenbehörde darf die Lustbarkeit untersagen, solange die Sicherheit nicht gewähr-

leistet ist. 

 

§ 8 

Entstehen der Abgabenschuld,  

Abgabenfälligkeit und Abgabenvorschreibung  

bei der Kartenabgabe 
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(1) Alle Eintrittskarten (einschließlich der Online-Tickets, e-tickets udgl) müssen 

− mit fortlaufender Nummer versehen sein und 

− den Unternehmer, die Zeit, den Ort, die Art der Lustbarkeit und das Eintritts-

geld angeben. 

1) max. € 250,00 
 

Die Eintrittskarten sind bei der Anmeldung zur amtlichen Kennzeichnung vorzule-

gen; dies gilt auch, wenn anstelle von Eintrittskarten sonstige Eintrittsausweise 

vorgesehen sind. 

 

Der Unternehmer darf den Besuch der Veranstaltung/Vergnügung nur gegen Ent-

wertung der Eintrittskarten oder gegen Ausgabe sonstiger Eintrittsausweise ge-

statten.  

 

Die Teilnehmer bzw. Besucher der Veranstaltung/Vergnügung haben Eintrittskar-

ten bzw. Eintrittsausweise jederzeit den Kontrollorganen der Abgabenbehörde auf 

Verlangen vorzuweisen. 

 

(2) Über die ausgegebenen Karten hat der Unternehmer für jede Lustbarkeit einen 

fortlaufenden Nachweis zu führen, der zusammen mit den nicht ausgegebenen 

Karten der Gemeinde (dem Magistrat) vorzulegen ist; Karten, die für mehrere 

Lustbarkeiten Gültigkeit haben, sind binnen einer Woche nach Fälligkeit des 

Abonnementpreises abzurechnen. 

 

(3) Der Veranstalter hat binnen einer Woche ab Durchführung der Veranstal-

tung/Vergnügung eine Abrechnung über die entrichteten Eintrittsgelder der Ge-

meinde (dem Magistrat) vorzulegen. 

 
 

(4) Die Gemeinde (der Magistrat) kann Ausnahmen von den in Abs. 1, Abs. 2 und 

Abs. 3 festgelegten Erfordernissen gestatten sowie von der amtlichen Kennzeich-

nung absehen, sofern dadurch die Bemessung der Abgabe nicht erschwert oder 

gefährdet wird. 
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(5) Die Abgabenschuld entsteht mit der Entrichtung des Eintrittsgeldes.  

 
 

(6) Nach Vorlage der Abrechnung bzw. nach Durchführung der Ermittlungen hat die 

Gemeinde (der Magistrat) die Abgabe bescheidmäßig festzusetzen (§ 198 BAO). 

 
 

(7) Die Abgabenschuld ist einen Monat nach Zustellung des Abgabenbescheides an 

den Abgabenschuldner zur Zahlung fällig und zu entrichten. 

 
 

(8) Besteht zwischen dem Veranstalter/Abgabenschuldner und der Gemeinde Ort im 

Innkreis eine Sondervereinbarung zur Entrichtung der Lustbarkeitsabgabe gem. § 

5 Abs.2, entfällt diese Berechnungsweise und es ist analog dieser in der Verein-

barung festgelegten Bedingungen vorzugehen. 

 
 

§ 9 

Entstehen der Abgabenschuld, 

Abgabenfälligkeit und Abgabenvorschreibung  

bei Spielapparaten und Wettterminals 
 

(1) Die Abgabenschuld entsteht zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Spielappara-

tes bzw des Wettterminals. 

 

(2) Die Abgabenbehörde hat die Abgabenschuld bescheidmäßig vorzuschreiben 

(festzusetzen).  

 
Sofern die Abgabe (auch) für einen in der Zukunft gelegenen Abgabenzeitraum 

festzusetzen ist und die Abgabenhöhe monatlich in gleicher Höhe erfolgt, hat die 

Gemeinde (der Magistrat) bei der Festsetzung der Abgabenschuld im Abgaben-

bescheid festzulegen, dass diese Abgabenfestsetzung auch für die folgenden Ka-

lendermonate gilt (Dauerabgabenbescheid).  

Ändern sich die rechtlichen und/oder tatsächlichen Voraussetzungen, ist ein neuer 

Abgabenbescheid zu erlassen. 
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(3) Die Abgabe ist am 15. Eines Monats für den unmittelbar vorangegangenen Monat 

zur Zahlung fällig und zu entrichten. 

 

§ 10 

Abgabenkontrolle 
 

(1) Der Unternehmer hat der Abgabenbehörde auf Verlangen unverzüglich alle Aus-

künfte zu erteilen, die zur Abgabenerhebung erforderlich sind. 

 

(2) Die Abgabenbehörde ist berechtigt, die Einhaltung der Bestimmungen der Lust-

barkeitsabgabeordnung zu überwachen, Einsicht in die Geschäftsbücher zu neh-

men und insbesondere Erhebungen an Ort und Stelle der Veranstal-

tung/Vergnügung unentgeltlich vorzunehmen. 

 
 

 

§ 11 

Haftung 
 

(1) Für die Entrichtung der Abgabe haften neben dem Unternehmer die 

 

1. Inhaber der für die Lustbarkeit benützten Räume bzw Grundstücke sowie  

2. Inhaber der Spielapparate.  

 

(2) Inhaber im Sinne dieser Verordnung ist der Eigentümer, der Besitzer und der 

sonstige Verfügungsberechtigte.  

 

(3) Die abgabenrechtliche Geheimhaltungspflicht steht der im Rahmen eines Haf-

tungsverfahrens erteilten Auskunft über festgesetzte bzw. entrichtete Steuerbeträ-

ge an in Abs.1 genannten Personen nicht entgegen.  

 
 

§ 12 

In-Kraft-Treten  
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(1) Diese Verordnung tritt mit 15.4.2016 in Kraft.  

 

(2) Die Lustbarkeitsordnung der Gemeinde Ort im Innkreis, kundgemacht vom 

26.1.1984 bis 10.2.1984, außer Kraft. 

 
 
(3) Auf Abgabentatbestände, die vor dem 1.3.2016 verwirklicht wurden, findet das bis 

dahin geltende Recht weiterhin Anwendung. 

 
 
Beratung: 
Nach kurzer Beratung erfolgt die Abstimmung über die Lustbarkeitsabgabeverordnung. 
 
Beschluss: 
Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann mittels Handzeichen die Lustbarkeitsverordnung der 
Gemeinde Ort im Innkreis in der vorliegenden Form einstimmig beschlossen.  
 
 
 
 

8. Jahresbericht 2015 Gesunde Gemeinde 
Die Gesunde Gemeinde ist einmal im Jahr verpflichtet, einen Bericht über die Aktivitäten dem 
Gemeinderat vorzulegen. 
Screenshot 2015 
Selbstständig im Alter wurde von den Gemeindebürgern nicht angenommen, daher wurde es 
wieder aus dem Angebot genommen. 
Dieser Bericht dient zur Information und es ist daher kein Beschluss zu fassen. 
Der Jahresbericht wird im Gemeinderat mittels Power Point zur Kenntnis gebracht. 
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Beratung: 
Bürgermeister Reinthaler bedankt sich für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr durch die 
Arbeitskreisleiterinnen Pauline KINZLBAUER und Ingrid MAYRHOFER, den Mitgliedern des 
Arbeitskreises Gesunde Gemeinde für ihre Bemühungen und Aktivitäten. 
 
Beschluss: 
Über Antrag des Vorsitzenden wird sodann der Jahresbericht 2015 der Gesunde Gemeinde Ort 
im Innkreis einstimmig zur Kenntnis genommen.  
 
 
 

9. Antrag Grüne: Schaffung von zusätzlichen Asylquartieren 
Der Vorsitzende verweist auf den Antrag vom 11.3.2016 den die Fraktion „Die GRÜNEN“ 
Ort/Innkreis gemäß § 46 Abs. 2 OÖ GemO gestellt haben. Das Verlangen auf Aufnahme des 
TOP „SCHAFFUNG VON ZUSÄTZLICHEN ASYLQUARTIERSPLÄTZEN IN ORT IM IN-
NKREIS“ in die nächste Sitzung des Gemeinderates. 
Ich ersuche den Fraktionsvorsitzenden der GRÜNEN um Erläuterung seines Antrages. 
Der Antrag wird dem GMR auch mittels Beamer vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht. 
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Beratung: 
GR Standhartinger begründet seine Antrag wie folgt, die Gemeinde möge die Quote von 1,5% - 
18 Plätze zur Verfügung stellen bzw. organisieren, damit das Durchgriffsrecht nicht zur Anwen-
dung kommt. Es folgt eine grundsätzliche Diskussion ob die Gemeinde überhaupt in der Ver-
pflichtung steht diese geforderte Mindestquote zu erfüllen. Einige Gemeinderäte befürchten so-
gar, dass wenn die 18 Asylplätze von der Gemeinde bereitgestellt werden, trotzdem noch immer 
das zwangsweise Durchgriffrecht verhängt werden kann. Da die Gemeinde Ort keine geeigneten 
Objekt besitzt gibt GR Bögl zu verstehen, dass sich der Ausschuss für Umwelt, Jugend, Familie, 
Senioren und Integration Fragen, damit ausführlich befassen soll.  
Daraufhin zieht GR Standhartinger seinen Antrag zurück und bittet um Zuweisung an die zu-
ständige Ausschussobfrau, GR Seeger-Wiesinger um Einberufung einer Sitzung, wo dieser An-
trag gesondert behandelt werde. 
 
 
 

10. Allfälliges 
• Amtsgebäude Neubau: 

Der Vorsitzende teilt mit, dass nach Mitteilung des Landesverwaltungsgerichtes vom 
15.03.2016, erfolgte die Zurückweisung des Antrages auf Verfahrenshilfe betreffend Be-
schwerde gegen den Bescheid des Gemeinderates vom 16.12.2015. 
Weiteres berichtet der Vorsitzende über den Entscheid des LVWG vom 23.3.2016 in die-
sem die Beschwerden gegen den Amtsgebäude Neubau als unzulässig rückgewiesen wur-
den und dadurch der Baubeginn nun jederzeit möglich wird. Der Abriss des bestehenden 
Gebäudes erfolgt durch die Fa. Katzlberger in den nächsten Wochen. 
Von mehreren Gemeinderäten kam die Anregung bis zur nächsten GR-Sitzung sollte un-
bedingt ein Standort für das neue Buswartehaus gefunden werden.  
Zum Fassadenaufbau informiert Bürgermeister Reinthaler den Gemeinderat, dass es beim 
50 er Ziegel bleibt und keinen Vollwärmeschutz verbaut wird.  

• Flurreinigung: 
Der Vorsitzende bedankt sich bei der Jägerschaft Ort für die erfolgte Flurreinigung im 
Bereich Osternach.  

• Gehsteig Bischelsdorf: 
Bürgermeister Reinthaler berichtet über positive Gespräche mit den Ehegatten Herbert 
und Gertraud Wagner betreffend einer Grundabtretung für den Gehsteigbau in Bischels-
dorf. Dadurch können jederzeit die Erdarbeiten begonnen werden.  

• Verständigung GR-Sitzung: 
GR Bögl regt an, dass bei der Verständigung der GR-Sitzungen vermerkt werden sollte, 
welche Fraktion den Vorsitz bei der Fragestunde hat. 

• Bauausschuss: 
GR Deschberger weist darauf hin, dass an hin keine Einladung für die letzte BA-Sitzung 
ergangen sei. 
 

 
11. Fragestunde SPÖ 

Keine Wortmeldungen. 
 


